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1. Allgemeines, Geltungsbereich  

(1) Wir vereinbaren mit Ihnen als Unternehmer (§ 14 BGB) die vorliegenden Allgemeinen Verkaufs- 
und Leistungsbedingungen (AVB) für alle Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung bewegli-
cher Sachen (im Folgenden auch: Ware) sowie für die Erbringung sonstiger Leistungen durch uns.  

(2) Unsere AVB gelten ausschließlich; sie gelten auch für alle künftigen Geschäfte, soweit es sich um 
Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allge-
meine Geschäftsbedingungen des Käufers werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir 
ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben.  

 2. Lieferfrist und Lieferverzug   

(1) Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme der Bestellung angegeben.   

(2) Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhal-
ten können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Käufer hierüber unverzüglich  infor-
mieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb 
der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzu-
treten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Käufers werden wir unverzüglich erstatten. Als Fall 
der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbe-
lieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen ha-
ben.   

 3. Lieferung, Gefahrübergang, Abnahme, Annahmeverzug  

(1) Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfüllungsort ist. Auf Verlangen und Kosten des  Käu-
fers wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht et-
was anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportun-
ternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen.  

 (2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätes-
tens mit der Übergabe auf den Käufer über. Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des zufäl-
ligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr be-
reits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung 
der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über.   

 4. Preise und Zahlungsbedingungen   

(1) Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses aktuellen Preislisten und Konditionen, zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen 
Umsatzsteuer.   

(2) Beim Versendungskauf trägt der Käufer die Transportkosten ab Lager und die Kosten einer gege-
benenfalls vom Käufer gewünschten Transportversicherung. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und 
sonstige öffentliche Abgaben trägt der Käufer. Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach 
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Maßgabe der Verpackungsverordnung nehmen wir nicht zurück, sie werden Eigentum des Käufers; 
ausgenommen sind Paletten.  

(3) Wir arbeiten mit der GE Capital Bank AG, Mainz im Factoring zusammen. In diesem Zusammen-
hang erfolgt die Abtretung unserer Forderungen sowie die Übertragung der Rechte an den Warenlie-
ferungen an die GE Capital Bank AG.    

 (4) Der Kaufpreis ist fällig mit Erteilung der Rechnung; unsere Rechnungen sind, soweit nicht aus-
drücklich ein anderes Zahlungsziel vereinbart  wurde, sofort fällig und zahlbar.  

(5) Dem Käufer stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein An-
spruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist.   

 5.  Eigentumsvorbehalt  Wir liefern nur auf Basis des nachstehend näher geschilderten Eigentums-
vorbehaltes. Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrück-
lich hierauf berufen.   

(1) Die gelieferte Ware (Lieferungsgegenstand, im Folgenden auch: „Vorbehaltsware“) bleibt unser 
Eigentum bis alle Forderungen aus dem Liefervertrag erfüllt sind, die uns gegen den Käufer jetzt oder 
zukünftig zustehen, und zwar einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent. Sofern 
sich der Käufer vertragswidrig verhält – insbesondere sofern er mit der Zahlung einer Entgeltforde-
rung in Verzug gekommen ist –, haben wir das Recht, die Vorbehaltsware zurückzunehmen, nachdem 
wir eine angemessene Frist zur Leistung gesetzt haben. Die für die Rücknahme anfallenden Trans-
portkosten trägt der Käufer. Sofern wir die Vorbehaltsware zurücknehmen, stellt dies einen Rücktritt 
vom Vertrag dar. Ebenfalls einen Rücktritt vom Vertrag stellt es dar, wenn wir die Vorbehaltsware 
pfänden. Von uns zurückgenommene Vorbehaltsware dürfen wir verwerten. Der Erlös der Verwer-
tung wird mit denjenigen Beträgen verrechnet, die uns der Käufer schuldet, nachdem wir einen an-
gemessenen Betrag für die Kosten der Verwertung abgezogen haben. 

 (2) Der Käufer muss die Vorbehaltsware pfleglich behandeln. Er muss sie auf seine Kosten gegen 
Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert versichern.   

(3) Der Käufer darf die Vorbehaltsware verwenden und im ordentlichen Geschäftsgang weiter veräu-
ßern, solange er nicht in Zahlungsverzug ist. Er darf die Vorbehaltsware jedoch nicht verpfänden oder 
sicherungshalber übereignen. Die Entgeltforderungen des Käufers gegen seine Abnehmer aus einem 
Weiterverkauf der Vorbehaltsware sowie diejenigen Forderungen des Käufers bezüglich der Vorbe-
haltsware, die ihm aus einem sonstigen Rechtsgrund gegen seine Abnehmer oder Dritte entstehen 
und zwar einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus  Kontokorrent tritt der Käufer bereits jetzt 
in vollem Umfang in Höhe des Rechnungsendbetrages einschließlich  Umsatzsteuer an uns ab. Wir 
nehmen diese Abtretung schon jetzt an.    

 Der Käufer darf diese an uns abgetretenen Forderungen auf seine Rechnung im eigenen Namen für 
uns einziehen, solange wir diese Ermächtigung nicht widerrufen. Unser Recht, diese Forderungen 
selbst einzuziehen, wird dadurch nicht berührt; allerdings werden wir die Forderungen nicht selbst 
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geltend machen und die Einzugsermächtigung nicht widerrufen, solange der Käufer seinen Zahlungs-
verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt.   

 Sofern sich der Käufer jedoch vertragswidrig verhält – insbesondere sofern er mit der Zahlung einer 
Entgeltforderung in Verzug gekommen ist –, können wir vom Käufer verlangen, dass dieser uns die 
abgetretenen Forderungen und die jeweiligen Schuldner bekannt gibt, den jeweiligen Schuldnern die 
Abtretung mitteilt und uns alle Unterlagen aushändigt sowie alle Angaben macht, die wir zur Gel-
tendmachung der Forderungen benötigen.   

 Der Käufer darf diese Forderungen auch nicht abtreten, um sie im Wege des Factoring einziehen zu 
lassen, es sei denn, er verpflichtet den Factor unwiderruflich dazu, die Gegenleistung solange unmit-
telbar an uns zu bewirken, als noch Forderungen von uns gegen den Käufer bestehen.   

(4) Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Käufer erfolgt stets namens 
und im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des Käufers an der Kaufsache 
an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegen-
ständen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wer-
tes unserer Kaufsache zu den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dassel-
be gilt für den Fall der Vermischung. Wird die Vorbehaltsware in der Weise verbunden oder ver-
mischt, dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, sind der Käufer und wir uns bereits 
jetzt einig, dass der Käufer uns anteilsmäßig Miteigentum an dieser Sache überträgt. Wir nehmen 
diese Übertragung an. Das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum an einer Sache wird der 
Käufer für uns verwahren.  

 (5) Weitergeleiteter Eigentumsvorbehalt Solange  nicht  alle Forderungen aus dem Liefervertrag 
erfüllt sind, die uns gegen den Käufer jetzt oder zukünftig zustehen, und zwar einschließlich sämtli-
cher Saldoforderungen aus Kontokorrent ist der Vorbehaltskäufer außerdem verpflichtet, die gekauf-
te Sache solange nur in der Weise weiter zu übereignen, dass er bis zu seiner Befriedigung Eigentü-
mer der Sache bleibt, bis er mindestens selbst von seinem Käufer Kaufpreisbeträge für die betroffe-
nen Waren oder Lieferungsteile unter Ausschluss von Verrechnungen aller Art und unter Ausschluss 
von Zahlungen auf debitorische Konten bezahlt erhält, in derjenigen Höhe wie sie unseren jeweils 
noch offenen Verkaufspreisforderungen entsprechen.   

(6) Bei Pfändungen der Vorbehaltsware durch Dritte oder bei sonstigen Eingriffen Dritter muss der 
Käufer auf unser Eigentum hinweisen und muss uns unverzüglich schriftlich benachrichtigen, damit 
wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen können. Sofern der Dritte die uns in diesem Zusammen-
hang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten nicht zu erstatten vermag, haftet 
hierfür der Käufer.   

(7) Wenn der Käufer dies verlangt werden wir die uns zustehenden Sicherheiten insoweit freigeben, 
als ihr realisierbarer Wert den Wert unserer offenen Forderungen gegen den Käufer, soweit diese 
noch nicht beglichen sind, um mehr als 20% übersteigt. Wir dürfen dabei jedoch die freizugebenden 
Sicherheiten auswählen.  
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(8) Werden uns nach Vertragsabschluss mit dem Käufer Umstände bekannt, welche die Kreditwür-
digkeit des Käufers herabmindern,  oder kommt dieser mit der Erfüllung seiner Verbindlichkeiten uns 
gegenüber in Leistungsverzug, sind wir berechtigt sicherheitshalber die Herausgabe der gelieferten 
Ware bis zur vollständigen Bezahlung zu verlangen. Dieses Verlangen kann von uns auch ohne Rück-
tritt vom Kaufvertrag gestellt werden.  

 6.  Mängelansprüche des Käufers  

(1) Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und Minderliefe-
rung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit im nachfolgenden nichts anderes bestimmt ist.  

 (2) Die Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und 
Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Untersuchung oder später ein 
Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich, spätestens innerhalb von 7 Tagen  schriftlich Anzeige zu 
machen. Unabhängig von vorstehenden Untersuchungs- und Rügepflichten hat der Käufer offensicht-
liche Mängel (einschließlich Falsch- und Minderlieferung) innerhalb von 7 Tagen ab Lieferung schrift-
lich anzuzeigen. Unterlässt der Käufer die vorstehend bestimmten Mängelanzeigen, ist unsere Haf-
tung für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen.  

(3) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, kann der Käufer als Nacherfüllung zunächst nach seiner Wahl 
Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) 
verlangen. Erklärt sich der Käufer nicht darüber, welches der beiden Rechte er wählt, so können wir 
ihm hierzu eine angemessene Frist setzen. Nimmt der Käufer die Wahl nicht innerhalb der Frist vor, 
so geht mit Ablauf der Frist das Wahlrecht auf uns über.   

(4) Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Käufer 
den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel an-
gemessenen Teil des Kaufpreises zurückzuhalten.   

(5) Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen nur 
nach Maßgabe von Abschnitt 7, im Übrigen sind sie ausgeschlossen.   

(6) Alle Maßangaben verstehen sich sowohl für Standardgrößen wie auch für Sondergrößen unter 
Berücksichtigung der branchenüblichen Abweichungen bzw. Toleranzen von +/- 5%. Farbabweichun-
gen bleiben vorbehalten und stellen keinen Mangel dar. Ebenso gelten Mehr- oder Mindermengen 
bis zu 10% des Liefervolumens nicht als Mangel, unabhängig davon, ob es sich um eine Spezialanfer-
tigung oder Sortimentsware handelt.    

 (7) Nicht sach- oder fachgerechte Verarbeitung, Lagerung oder Verwendung unserer Ware durch 
den Käufer entbindet uns von jeglicher Haftung auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung.  

 7.  Haftung  

(1) Soweit sich aus diesen AVB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes 
ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den 
einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.  
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(2) Auf Schadensersatz oder Ersatz für vergebliche Aufwendungen haften wir – gleich aus welchem 
Rechtsgrund – nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit in unbegrenztem Umfang. Bei einfacher 
Fahrlässigkeit haften wir nur   

a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers  oder der Gesundheit  

b) auf Ersatz des typischerweise bei Geschäften der fraglichen Art entstehenden Schadens, aber nur 
für Schäden aus der Verletzung einer Kardinalpflicht (einer wesentlichen Vertragspflicht, deren Erfül-
lung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf) sowie maximal auf den Be-
trag in Höhe des Verkaufspreises des betroffenen Verkaufsgegenstandes bzw. auf den Betrag in Höhe 
des vereinbarten Leistungspreises.      

(3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit wir einen Mangel 
arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben. Das 
gleiche gilt für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz.  

(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur zurücktre-
ten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies Kündigungsrecht des 
Käufers (insbesondere gemäss §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzli-
chen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.   

 8. Sonderanfertigungen  

Sofern wir eine Ware nach Mustern, Modellen, Zeichnungen oder anderen Angaben eines Käufers 
herstellen, übernimmt der Käufer die Gewähr dafür, dass durch die Anfertigung und den Verkauf 
dieser Ware Rechte Dritter, insbesondere gewerbliche Schutzrechte nicht verletzt werden. Für alle 
Schäden, die uns aus der Geltendmachung solcher Rechte entstehen, hat uns der Käufer schadlos zu 
halten.  

 9. Rechtswahl und Gerichtsstand   

(1) Für diese AVB und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt das Recht der Bun-
desrepublik Deutschland unter Ausschluss aller internationalen und supranationalen    (Vertrags-) 
Rechtsordnungen, insbesondere des UN-Kaufrechts (CISG).   

(2) Ist der Käufer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch internationaler – 
Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Strei-
tigkeiten unser Geschäftssitz in Dietzenbach. Wir sind jedoch auch berechtigt, eine Klage am allge-
meinen Gerichtsstand des Käufers zu erheben.   
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